
4. Kapitel 
Straftaten gegen Jugend und Familie

§ 141
Verletzung der Unterhaltspflicht

(1) Wer sich seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht gegen
über seinen Kindern durch Nichtaufnahme von Arbeit, häufi
gen Arbeitsplatzwechsel oder auf andere Weise entzieht, wird 
von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen oder mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich in gleicher Weise einer 
durch gerichtliche Entscheidung festgelegten Unterhaltspflicht 
gegenüber dem Ehegatten, früheren Ehegatten oder Ver
wandten entzieht.

1. Die Leistung von U nterhalt an V erw andte im Rahm en der nach den 
fam ilienrechtlichen Bestim m ungen festgelegten U nterhaltsansprüche

(§§ 12, 17, 19 bis 22, 25, 46, 81 ff. FGB) w ird bei nicht freiw illiger Zahlung 
in erster Linie durch die zivilprozessualen Zw angsm ittel gew ährleistet 
(vgl. VO über die Pfändung von A rbeitseinkom m en vom 9. 6.1955 — GBl. I
S. 429 — und besonders die 2. DB zu dieser VO vom 12.10.1965 — GBl. II 
S. 757). Damit ist die Durchsetzung des U nterhaltsanspruchs durch außer
strafrechtliche M ittel w eitgehend gesichert. Das S trafrecht muß nu r in 
solchen Fällen eingreifen, in denen der U nterhaltspflichtige durch sein 
gesamtes V erhalten die grobe Mißachtung seiner Unterhaltspflichten zum 
Ausdruck b ring t und dadurch die Fam ilie in m aterieller Hinsicht be
einträchtigt. Das geschieht beispielsweise bei A rbeitsbum m elei oder 
häufigem  Arbeitsstellenwechsel, um dam it der Zwangsvollstreckung zu 
entgehen, oder wenn er seinen V erdienst absichtlich und entgegen seinen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten so niedrig hält, daß er zur U nterhalts
leistung außerstande ist. In diesen Fällen sind strafrechtliche M aßnahm en 
notwendig.

2. Abs. 1 bezieht sich auf die Verletzung der gesetzlichen Unterhalts
pflicht gegenüber den eigenen Kindern. Als T äter kommen deshalb

die E ltern in Frage. Es kann sich dabei um die leiblichen Eltern, um 
A doptiveltern und u. U. auch um E lternteile handeln, von denen die 
K inder nicht abstam m en (z. B. w erden K inder ehelich geboren, die nicht 
vom Ehem ann der M utter abstam m en; dieser ficht aber die Vaterschaft 
nicht an). W er E lternteil nach Abs. 1 ist, richtet sich deshalb nach dem 
fam ilienrechtlichen S tatus des Kindes.

Der Begriff K inder ist h ier nicht m it der Definition des §148 Abs. 5 
identisch. Er w ird h ier im fam ilienrechtlichen S inne gebraucht und endet


